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RS UVS Kärnten 1992/04/14 KUVS-K1-
167/9/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1992

Rechtssatz

Kommt es im Berufungsverfahren nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz zu einer abweichenden Beurteilung durch

die Berufungsbehörde und hat die erste Instanz in der Begründung der Strafbemessung ausdrücklich auf die

Verhängung der gesetzlichen Mindeststrafe Bezug genommen, so ist daran die Berufungsbehörde aus dem Grundsatz

des Verbotes der reformatio in peius gebunden, außer das Arbeitsamt seinerseits hat Berufung wegen zu geringer

Strafe erhoben.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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